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Nähe und man selbst damit ins Visier des  Verfassungsschutzes 
kommen. Die neu geschaffene gesetzliche Grundlage für die 
Errichtung einer  Anti-Terror-Datei wird diese Produktion von 
Verfassungsfeinden noch einmal steigern (vgl. den Beitrag von 
Fredrik Roggan in diesem Band).

Renate Künast schrieb im Grundrechte-Report 1998 (S. 294): 
 »Verfassungsschutzbehörden und Demokratie sind unverein-
bar.« Recht hat sie. Jede geheime Ausforschung widerspricht 
dem für eine res publica konstitutiven Öffentlichkeitsprinzip 
und beschädigt die demokratische Verfassung. Das ist der An-
fang vom Ende demokratischer Öffentlichkeit.

Andreas Fischer-Lescano

Hausrecht als Metagrundrecht?
Wie die  Privatisierung öffentlichen Raums 
die  Grundrechte aushöhlt

Dass die  Privatisierung öffentlichen Raums nicht zu Lasten 
der Grundrechte gehen darf, stellt eine immer wieder geäußer-
te Kritik an den Folgen der  Privatisierung dar. Die Tendenz, 
öffentlichen Kommunikationsraum in private Hand zu geben, 
führt zu einem grundrechtlichen Fundamentalproblem: Wie 
sind die Grundrechte zu schützen, wenn die Beeinträchtigun-
gen nicht von staatlicher Hoheitsgewalt, sondern von dem Ver-
halten privater Betreiber öffentlicher Räume ausgehen? Macht 
es einen Unterschied, ob Flugblätter in einer städtischen Fuß-
gängerzone oder auf einer privat betriebenen Konsummeile 
verteilt werden? Drei aktuelle Beispiele, die die Virulenz des 
Problems verdeutlichen:

(1) In dem von der Betreibergesellschaft Fraport AG verwalte-
ten Flughafen Frankfurt am Main wurden »Verkehrs- und 
Erlebniswelten« (Eigenwerbung Fraport AG) geschaffen, 

Hausrecht als Metagrundrecht?



150

in denen über 50 Restaurants, 100 Läden, Banken, Friseure 
etc. angesiedelt sind. In ihrer Flughafenbenutzungsord-
nung verbietet die Fraport AG das Verteilen von Flugblät-
tern ohne vorherige Genehmigung. Aufgrund einer nicht 
zuvor genehmigten Flugblattaktion gegen Abschiebungen 
am Frankfurter Flughafen hat die Fraport AG zahlreiche 
 Hausverbote erteilt. Eine der Betroffenen unterlag mit 
ihrem Antrag, die Nichtigkeit des  Hausverbotes fest-
zustellen, am 20. Januar 2006 vor dem Bundesgerichtshof 
(BGH) letztinstanzlich (NJW 2006, S. 1054 ff.). Ihr droht 
bei jedem Betreten des Flughafens eine Strafanzeige wegen 
Hausfriedensbruchs.

(2) Ein privater Sicherheitsdienst erteilt einem Menschen für 
den Konsumbereich im unterirdischen Teil der Frankfurter 
S-Bahn-Station »Hauptwache« wegen eines nicht näher be-
gründeten Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungs-
mittelgesetz  Hausverbot und stellt gegen ihn beim Wieder-
antreffen Strafanzeige nach § 123 des Strafgesetzbuches 
(Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt, 16.  03.  2006, Az. 1 
Ss 219/05, 1 Ss 189/05).

(3) In vielen privat betriebenen Konsumzentren, wie im Sony-
Center in Berlin und in den zu Geschäftsmeilen avancierten 
Bahnhöfen der Deutschen Bahn AG, untersteht das durch 
eine Vielzahl von Einzelläden, Kinos, Restaurants etc. 
angezogene öffentliche Leben  Hausordnungen, die den 
Alkoholkonsum außerhalb von Restaurants, Betteln und 
Hausieren verbieten und für politische Aktionen,  Demons-
trationen, Unterschriftensammlungen etc. eine vorherige 
schriftliche Genehmigung verlangen. Zuwiderhandlungen 
sollen als Hausfriedensbruch strafrechtlich verfolgt werden 
können.

Kriminalisierung der Grundrechtsausübung

Die drei Beispiele belegen, dass  grundrechtlich geschütztes Ver-
halten in privat betriebenen öffentlichen Räumen massiv beein-
trächtigt ist. Betroffen sind eine Fülle von Grundrechten: Das 
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Verbot, Flugblätter zu verteilen, beeinträchtigt die  Meinungs-
freiheit (Artikel 5 Absatz 1 GG), da das Verteilen von Flug-
blättern in öffentlichen Räumen als Gemeingebrauch gilt. Die 
 Versammlungsfreiheit (Artikel 8 Absatz 1 GG) ist betroffen, 
sofern »politische Aktionen« ( Hausordnung Sony Center) ver-
boten werden. Die allgemeine Handlungsfreiheit (Artikel 2 
Absatz 1 GG) ist tangiert, sofern ein auch stille Formen um-
fassendes Bettelverbot sowie Alkohol- und Sitzverbote verfügt 
werden. Eingriffe in die Kunst- (Artikel 5 Absatz 3 Satz 1 GG) 
und Berufsfreiheit (Artikel 12 Absatz 1 GG) liegen vor, wenn 
 Hausordnungen Musik und sonstige Aufführungen verbieten.

Die Art und Weise, wie die Gerichte Eingriffe in diese Rechte 
zu rechtfertigen suchen, ist im Hinblick auf ihre Bindung an 
die verfassungsmäßige Ordnung nach Artikel 20 Absatz 3 GG 
mehr als bedenklich. So hält der BGH im Fall der Abschiebe-
protestlerin, die von der Fraport AG wegen eines harmlosen 
Flugblatts mit einem  Hausverbot belegt wurde, nur solche Ver-
haltensformen in privat betriebenen öffentlichen Räumen für 
zulässig, die sich innerhalb der vom Eigentümer »freigegebenen 
Nutzungszwecke« bewegen. Zur Rechtfertigung hebt der BGH 
das Hausrecht von einer zivilrechtlichen Norm gleichsam in 
den Rang eines alles zermalmenden Metagrundrechts, das alle 
 Grundrechte im öffentlichen Raum verschluckt: Das Hausrecht 
diene eben der Wahrung der äußeren Ordnung der Örtlichkeit 
und damit der Sicherstellung des von dem Eigentümer vor-
gegebenen Benutzungszwecks (BGH, NJW 2006, 1055). Mit 
dieser perfi de begründeten Entscheidung ordnet der BGH alle 
betroffenen Grundrechte dem Hausrecht unter und akzeptiert 
im Ergebnis die Kriminalisierung grundrechtsgeschützten Ver-
haltens durch den Straftatbestand des Hausfriedensbruchs. Die 
Entscheidung des OLG Frankfurt (a. a. O.) ist in dieser Hin-
sicht nicht besser. Denn das Gericht gibt zwar im konkreten 
Fall dem Tatgericht die Prüfung auf, ob es sich überhaupt um 
einen privat betriebenen öffentlichen Raum handelt (oder ob 
dieser nicht Teil der öffentlichen Fußgängerzone ist). Das OLG 
geht aber wie der BGH zu Unrecht davon aus, dass es einen 
Unterschied ums Ganze macht, wenn ein öffentlicher Raum in 
privater Form betrieben wird.
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Recht des öffentlichen Raums in privater Trägerschaft

Wenn Private die  Grundrechte von Privaten beeinträchtigen, 
entsteht ein Handlungsauftrag für den Staat, in diesen Kollisi-
onslagen zu vermitteln und die betroffenen Freiheitsräume aus-
zugleichen. Das erfordert abgestufte und komplexe Lösungen. 
Dem werden Entscheidungen, die das Hausrecht einseitig über-
höhen und die Funktion öffentlicher Räume unberücksichtigt 
lassen, nicht gerecht. Es darf nicht sein, dass ein Hausrechts-
inhaber nach Gutdünken die Ausübung von Kommunikations-
grundrechten wie Meinungs- und  Versammlungsfreiheit in von 
ihm betriebenen öffentlichen Räumen untersagen kann. Und 
auch Eingriffe in die allgemeine Handlungsfreiheit können 
nicht so weit gehen, dass Verhaltensformen (wie z. B. das stille 
Betteln), die Rechtsgüter anderer nicht verletzen, unter Beru-
fung auf das Hausrecht untersagt werden.

Wenn Öffentlichkeit durch privatwirtschaftliche Betreiber 
erzeugt wird, entstehen für die Eigentümer vielfältige Dul-
dungspfl ichten, die das Hausrecht einschränken und in ihrer 
Gesamtheit ein Recht des öffentlichen Raums in privater 
Trägerschaft formen. Dessen tragender Gedanke muss sein, 
dass ein Eigentümer, der seine Räumlichkeiten einem Verkehr 
öffnet, der dem öffentlichen Verkehr funktionell gleichkommt, 
nicht einfach einzelne typische Nutzungsformen von öffent-
lichen Räumen für unerwünscht erklären und dadurch krimi-
nalisieren darf. Solche Eingriffe in  Grundrechte können nicht 
durch einen bloßen Verweis auf das Hausrecht gerechtfertigt 
werden. Da die im Fall der Fraport AG Betroffene gegen die 
Entscheidung des BGH Verfassungsbeschwerde eingelegt hat 
(Az. 1 BvR 699/06), ist darauf zu hoffen, dass das Bundesver-
fassungsgericht die Gelegenheit zu nutzen weiß, die eklatante 
Fehlentwicklung der Rechtsprechung zu stoppen.
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Heike Kleffner

 Neonazis schutzlos ausgeliefert: 
Alternative Jugendliche in Sachsen-Anhalt

Die Wahrscheinlichkeit, Opfer einer rechten oder rassistischen 
 Gewalttat zu werden, ist in Sachsen-Anhalt zehnmal so hoch 
wie in Hessen oder anderen alten Bundesländern. Den Haupt-
betroffenengruppen rechter Gewalt – nicht-rechte und alter-
native Jugendliche, Punks, Flüchtlinge und Migranten/innen 
– mangelt es nicht allein an Unterstützung aus der gesellschaft-
lichen Mitte, sondern oft auch am elementaren Schutz durch 
die dafür eigentlich zuständigen staatlichen Sicherheits- und 
Ermittlungsbehörden.

Akut gefährdet sind alle diejenigen, die durch ihr »Anders-
sein« oder Aussehen nicht ins rechte Weltbild passen – insbeson-
dere auch an Feiertagen wie dem sogenannten »Herrentag«, der 
in anderen Landstrichen Deutschlands eher als »Himmelfahrts-
tag« oder »Vatertag« bekannt ist. Seit über zehn Jahren kommt 
es immer wieder zu rassistisch motivierten Hetzjagden gegen 
Migranten/innen und Flüchtlinge zum »Herrentag« – sei es 1994 
in Magdeburg oder im Jahr 2005 in Halberstadt am Bahnhof. 
Bei den wenigen soziokulturellen Zentren und Wohnprojekten 
von Punks und alternativen Jugendlichen herrscht zum »Her-
rentag« Mitte Mai grundsätzlich erhöhte Wachsamkeit.
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